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6. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen

64 an und ersucht den Generalse-
kretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;

7. nimmt Kenntnis von der Anwendung des standar-
disierten Finanzierungsmodells bei der Aufstellung des Haus-
haltsplans und ersucht in dieser Hinsicht den Generalsekretär,
im Rahmen des Haushaltsvollzugsberichts für die Mission
der Vereinten Nationen in Südsudan Analysen der ersten An-
wendung des Modells und die dabei gewonnenen Erkenntnis-
se vorzulegen;

8. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige
Durchführung der einschlägigen Bestimmungen ihrer Reso-
lutionen 59/296, 60/266, 61/276, 64/269 und 65/289 zu sor-
gen;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Er-
forderliche zu veranlassen, um , auf dem Sonderkonto für die Mission

der Vereinten Nationen in Südsudan für den Zeitraum
vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 den Betrag von
722.129.600 US-Dollar für die Aufrechterhaltung der Mis-
sion zu veranschlagen;

Finanzierung der bewilligten Mittel

12. beschließt außerdem, von dem Betrag von
482.460.550 Dollar, der gemäß ihrer Resolution 65/257 B
bereits für die Mission der Vereinten Nationen in Sudan, die
Interims-Sicherheitstruppe der Vereinten Nationen für Abyei
und die Mission der Vereinten Nationen in Südsudan
entsprechend den in Resolution 64/249 der Generalversamm-
lung vom 24. Dezember 2009 aktualisierten Kategorien und
unter Berücksichtigung des in ihrer Resolution 64/248 vom
24. Dezember 2009 festgelegten Beitragsschlüssels für das
Jahr 2011 veranlagt wurde, einen Gesamtbetrag von
277.915.150 Dollar auf dem Sonderkonto zu verbuchen;

13. beschließt ferner, auf dem Sonderkonto den Betrag
von 8.874.300 Dollar zu verbuchen, der dem jeweiligen An-
teil der Mitgliedstaaten an dem Saldo der geschätzten Einnah-
men aus der Personalabgabe im Steuerausgleichsfonds ent-
spricht, die für die Mission der Vereinten Nationen in Sudan
bewilligt und gemäß Resolution 65/257 B und im Einklang
mit ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 bereits
auf die Veranlagung unter den Mitgliedstaaten angerechnet
wurden;

14. beschließt, den Betrag von 444.214.450 Dollar für
den Zeitraum vom 9. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 entsprechend
den in Resolution 64/249 der Generalversammlung aktuali-
sierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in Resolu-
tion 64/248 festgelegten Beitragsschlüssels für die Jahre 2011
und 2012 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen; 

15. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer
Resolution 973 (X) der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten
an dem Betrag von 1.202.520 Dollar im Steuerausgleichs-
fonds, der dem Saldo der für die Mission bewilligten ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von
10.076.820 Dollar entspricht, auf ihre Veranlagung nach Zif-
fer 14 anzurechnen ist;

16. betont, dass Friedenssicherungsmissionen nicht
durch Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmis-
sionen finanziert werden dürfen;

17. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätz-
liche Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesam-
ten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Ver-
einten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der
Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 (2003) des Sicherheits-
rats vom 26. August 2003;

18. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in
Form von Barzahlungen sowie in Form von für den General-
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je
nach Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung
festgelegten Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten
sind;

19.

beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission
der Vereinten Nationen in Südsudan“ auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung weiter zu behandeln.

RESOLUTION 66/244

Verabschiedet auf der 93. Plenarsitzung am 24. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/635,
Ziff. 6).

66/244. Finanzierung der Mission der Vereinten
Nationen in Sudan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
über die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in
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Sudan66 und des entsprechenden Berichts des Beratenden
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen67,

unter Hinweis auf die Resolution 1997 (2011) des Si-
cherheitsrats vom 11. Juli 2011, mit der der Rat beschloss, die
Mission der Vereinten Nationen in Sudan mit Wirkung vom
11. Juli 2011 abzuziehen, und den Generalsekretär aufforder-
te, den Abzug des gesamten uniformierten und zivilen Perso-
nals der Mission, soweit es nicht für die Liquidation der Mis-
sion erforderlich ist, bis zum 31. August 2011 abzuschließen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/292 vom
21. April 2005 über die Finanzierung der Mission der Verein-
ten Nationen in Sudan und ihre späteren diesbezüglichen Re-
solutionen, zuletzt Resolution 65/257 B vom 30. Juni 2011, in
der die Generalversammlung den Generalsekretär ermächtig-
te, auf die für die Mission bewilligten Mittel zurückzugreifen,
wenn er für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2011
Verpflichtungen für die Interims-Sicherheitstruppe der Ver-




